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MOTORSEGLERAUSBILDUNG  Nr. ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Nichtflieger“     PPL(A) JAR-FCL  auf  TMG    (Motorsegler) 

Gesetzliche Grundlagen: JAR-FCL 1 deutsch   
Abschnitt D   § 1.100  --  1.135 mit Anhängen 
Zutreffendes aus 1.DV zur LuftPersV 

Voraussetzungen / 
Ausbildungsumfang: 
 
Mindestalter:  Beginn  16 Jahre 
  Lizenz:  17 Jahre 
 
Theoretische Ausbildung: 

7 Fächer 
 (Theorie- Ausbildung erforderlich) 
 

           Nutzen sie unsere Angebot für 
           Theorie- Kompaktkurs 
 
Praktische Ausbildung: 

• > 45 Stunden, darin enthalten 
• > 25 Stunden mit Lehrer 
• > 10 Stunden Alleinflug, davon 

o > 5 Std.  Streckenflug, 
o einer davon mind. 270 km mit  

2 Landungen auf fremden 
Plätzen 

• Funknavigation 
• Instrumentenflugeinweisung 
• praktische Einweisung zur 

Beherrschung in besonderen 
Flugzuständen  

 

Erforderliche Unterlagen: 
 
Schülermeldung 
Kopie Personalausweis oder Pass (Identität) 
Auskunft Verkehrszentralregister 
Antrag auf Führungszeugnis Belegart 0 
Flugtauglichkeitszeugnis mind. Klasse II 
Ausweis Sofortmaßnahmen am Unfallort 

Prüfungen:  
• Theoretische Prüfung   JAR-FCL 1.130 (7 Fächer) 
• Praktische Prüfung JAR-FCL 1.135 

                  Die Inhalte der Prüfungen sind im Anhang 1 zu o.g. §§ beschrieben. 

Gültigkeit / Verlängerung / 
Erneuerung:   
 
Die Lizenz wird für 5 Jahre ausgestellt. 
 
Die Rechte dürfen nur ausgeübt werden, 
wenn in den letzten 12 Monaten im 
Flugbuch nachgewiesen werden: 
 
> 12 Flugstunden, davon > 6 Std. als  

verantwortlicher Pilot 
> 12 Starts / Landungen 
mind. 1 Std. Übungsflug mit Lehrer 
(abgezeichnet im Flugbuch) 
oder: 
Bei Nichterfüllung können die o.g. 
Voraussetzungen durch eine 
Befähigungsüberprüfung durch einen 
anerkannten Prüfer ersetzt werden. 

Bemerkungen 
Übergang zum PPL (A) = Motorflug als  
Classrating nur prakt. Prüfung erforderlich 

Erleichterungen: 
Anerkennung von 10% der Gesamtfluger-
fahrung auf anderen LFZ, jedoch max. 10 
Std. Keine Anerkennung für die 
Theorieausbildung und -prüfung 

Ausbildungskosten: (das Bonussystem lt. Preisliste ist hierbei noch nicht 
berücksichtigt) Bei Zugrundelegung der Mindestflugstunden und Mindest- Starts /- Landungen 
belaufen sich die reinen Fluggebühren auf ca. 5.265,-- € 


